
g32~el' Rsi lasen. zu den stenogrcmhischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Geset zesbeschluß des Nationalrates vom 21. f-lärz 1973, 
betreffend ein Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenen­
bildung u.ud des Vo11G30üchereiwesens aus Bundesmitteln 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sollen Vereinigungen auf dem Gebiete der Erwachsenenbildung oder 
d~s Volksbüchereivl8sens i::n Rahmen der' Pri vativirtschaftsverwaltung 

des Bundes gefördert werden. Eine Förderung erfolgt nur über Antrag .. 
Sie hat z. B~ durch Zuschüsse zum. Personal- und Sachaufl'iand, Schenkun..;; 

gen, Leihen, sonstige Zuschüsse, Darlehen u.dgl. zu er.folgen. Der 
Bund kann auch Institute zur Aus- und :B'ortbildung von Erwachsenen­
bildnern und Volksbibliothekaren errichten sowie zur wissenschaft­

lichen Bearbeitung einschlägiger Probleme Schriftenreihen und Zeit­
schriften herausgeben. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegelli~eiten hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 27 .. März 1973 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Ver­
fassungs- und Rechtsangelegenheiten somit den An.traßJ- der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 21. März 
1973, betreffend ein Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenen­
bildung und des Volksbücherei\<lesens aus Bundesmitteln, wird kein 
Einspruch erhoben. 

Wien, am 27. März 1973 

Dr. Anna Dem u t h 
Berichterstatter 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann 
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